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Die administrative Effizienz der deutschen Bibliotheken hat 
zur Funktionsfähigkeit des NS-Staates und seiner Instituti-
onen beigetragen. Ein Beispiel hierfür ist die Unterstützung 
der Menschenversuche an mindestens 1.000 Häftlingen in 
den Laboren des KZ Buchenwald durch die Versorgung mit 
naturwissenschaftlicher und medizinischer Literatur, wie 
die Korrespondenz zwischen der Thüringischen Landesbib-
liothek Weimar und dem Hygiene-Institut der Waffen-SS 
1942/43 belegt. Zur Deckung des akuten Literaturbedarfs 
der Versuchslabore in Konzentrationslagern durch Biblio-
theken sind in der Bibliotheksgeschichtsschreibung bis-
lang keine Ausführungen bekannt. Ein anderes Beispiel für 
die funktionalistische Auffassung des Verwaltungshandelns 
im Umfeld des Bücherraubes sind Steuerung und Ausfüh-
rung der Beschlagnahme und Vernichtung der 250 Arbei-
terbibliotheken in Thüringen 1933/34 durch die Landesbib-
liothek in enger Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden. 

An der Einsicht, dass mit dem Besitz von NS-Raubgut und 
dessen Handel auch NS-Unrecht fortgeführt wird, kommt 
heute niemand mehr vorbei. Die Fortschritte in der histo-
risch-spezifischen Analyse und Rekonstruktion der Mittä-
terschaft der Funktionseliten in Bibliotheken, Archiven und 
Museen haben die Konturen des Kulturgutraubes und seine 
Tradierung über 1945 hinaus sichtbar werden lassen. Mehr 
und mehr wird deutlich, wie umfassend, die Alltags- und 
Verwaltungsstrukturen durchdringend die Organisation 
des Bücherraubes und das Vorgehen seiner Planer, Mana-
ger und Akteure vor Ort waren.1 

Lange Zeit wurde darüber hinweg gesehen, dass die 
administrative Effizienz deutscher Bibliotheken in gleicher 
Weise wie die Apparate der Finanz- oder Polizeibehörden 
zur Funktionsfähigkeit des NS-Staates und seiner Instituti-
onen in Forschung und Bildung beigetragen hatte. Noch 
immer fehlt eine kritische Darstellung der Entwicklung und 
Merkmale der Bibliotheksverwaltung vor dem Hintergrund 
der Kontinuitäten deutscher Verwaltungsgeschichte im 20. 
Jahrhundert. Das allein erklärt aber noch nicht den 
befremdlichen Umstand, dass die zahlreichen Kompendien 
für Bibliotheksverwaltung und -management bis 2012 das 
Thema Provenienzklärung und Restitution nie reflektiert 
haben.2 So waren die deutschen Bibliotheken trotz einer 
Verwaltungskultur, die kundenorientiert und traditionell 
durch eine hohe Informationskompetenz geprägt ist, auf 
die Folgen der Washingtoner Erklärung von 1998 auch nur 
schlecht vorbereitet.3 

Zu den Zielen der Erklärung zählt eine faire und 
gerechte Restitutionspraxis, deren Voraussetzungen ein 
ungehinderter Informationszugang zu den Provenienzda-
ten, eine praxisnahe Beweisführung im Hinblick auf die 
Vorbesitzverhältnisse seit dem 30. Januar 1933 und alterna-
tive Konfliktlösungen bei strittigen Eigentumsfragen sind. 
Diese Zielmarken greift das Vorwort der Handreichung, der 
wichtigen Verhaltensrichtlinie im Umgang mit NS-Raubgut 

in Deutschland, auf. Darin heißt es, dass die Aufarbeitung 
des NS-Unrechts anders als früher nun »praxisnäher, effek-
tiver und friedensstiftend« gestaltet werden solle.4 Unter 
den 15 Unterzeichnern der Handreichung von 2007 jedoch 
fehlt, im Unterschied etwa zum Deutschen Museumsbund, 
bis heute der Deutsche Bibliotheksverband mit seinen 
2.100 Mitgliedsbibliotheken. 

Provenienzforschung und Restitution bedürfen der Auf-
klärung der Kontexte, in denen sich die Vereinnahmung, 
Verwertung und eben auch Tradierung geraubten Kulturgu-
tes vollzogen haben. Ohne empirische Rekonstruktion der 
Verwaltungsakte und -routinen, Erwerbungspolitiken, 
Leihvorgänge, Distribution und Rezeptionsfolgen der 
Bücher, ohne Vorstellung der Erfahrungs- und Handlungs-
räume der Akteure im Umfeld des Bücherraubes können 
restitutionsrelevante Entscheidungen, die am Ende immer 
Einzelfallbetrachtungen sind, nicht im Sinne der Washing-
toner Erklärung getroffen werden. 

Im Zuge der Provenienzrecherchen und der Durchsicht 
von Bibliotheksakten sind nun Dokumente ans Licht 
gekommen, welche die Unterstützung der sogenannten 
medizinischen Versuche an Häftlingen im KZ Buchenwald 
durch die Thüringische Landesbibliothek Weimar, eine 
Vorgängerin der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, bele-
gen. Überliefert sind Leihbestellungen, die 1942/43 von der 
Landesbibliothek für Dr. med. Waldemar Hoven, den SS-
Standortarzt und stellvertretenden Leiter der Abteilung 
Fleckfieber- und Virusforschung des Hygiene-Instituts der 
Waffen-SS in Buchenwald, ausgeführt wurden.5 Bestellt 
wurden z.B. Bennecke, Über Rußinhalationen bei Tieren (1926) 
und andere Artikel aus Zeitschriften zur Gewerbehygiene 
und Pathologie. Beschafft wurden ferner Titel wie z.B. Berl, 
Chemische Ingenieur-Technik (1935) sowie Hand- und Lehrbü-
cher zur Hämatologie und Vererbungslehre. 

In einer Mitteilung vom 17.4.1943 an »Herrn SS. Haupt-
sturmführer Dr. Hoven, Weimar, Buchenwald« betonte die 
Bibliothek, dass Fernleihen den Nachweis erforderten, 
»daß es sich um unaufschiebbare wissenschaftliche oder 
Kriegswichtige Arbeiten handelt. Wir setzen die wissen-
schaftliche Notwendigkeit bei Ihren Bestellungen voraus 
und werden versuchen wenigstens etwas von den bestellten 
Sachen für Sie zu beschaffen.« Anstoß nahm die Bibliothek 
daran, dass die Boten, die die Bücher für Hoven regelmä-
ßig abholten, die Bibliothek außerhalb der »bekannten 
Leihzeiten« aufsuchten, die zu beachten seien: »Nur dann 
kann eine geordnete Abwicklung der Leihgeschäfte statt-
finden.« Die Bibliothek wies außerdem darauf hin, dass 
medizinische Fachliteratur nicht zu den Sammelschwer-
punkten zähle. Doch legen Einträge in den Akzessionsjour-
nalen, wie z.B. am 6.10.1944 unter der Zugangsnummer 
»1944.1759« zu Aschenbrenner/Baeyer, Epidemisches Fleck-
fieber (1944), den Schluss nahe, dass die Bibliothek noch 
gezielt mit dem Ankauf medizinischer Fachliteratur begon-
nen hat.6 

 »Eine geordnete Abwicklung der Leihgeschäfte« –  
Fernleihen für sogenannte medizinische Versuche  
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Die Labore im KZ Buchenwald waren vom Januar 1942 bis 
Ende März 1945 Versuchsfeld u.a. für Fleckfieber, Ruhr, 
Typhus, Brandwunden, Pocken, Cholera, Diphtherie, Sexu-
alhormone, Gifte und Hungerödeme. Fleckfieberversuche 
wurden z.B. im Auftrag und mit Präparaten der Behring-
werke Marburg/Lahn und Hoechst, die zur IG Farben 
gehörten, des Robert-Koch-Instituts Berlin und des Insti-
tuts für Fleckfieber- und Virusforschung des Oberkomman-
dos des Heeres Krakau durchgeführt. Im Zuge der Men-
schenversuche wurden mindestens 1.000 Häftlinge im KZ 
Buchenwald ermordet oder trugen dauerhafte Gesundheits-
schädigungen davon.7 Hoven ist 1947 im Nürnberger Ärz-
teprozess wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung, der SS, zum Tode verurteilt worden. Sein 
Doktortitel ist ihm von der Universität Freiburg nachträg-
lich aberkannt worden, weil sich herausstellte, dass nicht 
er, sondern zwei Häftlinge seine Dissertation über Versu-
che zur Behandlung der Lungentuberkulose durch Inhala-
tion von Kohlekolloid (1943) verfasst hatten.8 

Zur Literaturversorgung der Versuchslabore in Konzent-
rationslagern durch Bibliotheken sind in der Bibliotheksge-
schichtsschreibung bislang keine Ausführungen bekannt. 
Die zehn Dokumente umfassende Korrespondenz in Wei-
mar zeigt aber, dass Bibliotheksverwaltungen durch die 
Aufrechterhaltung der Geschäftsroutinen der Ausleihe und 
offensichtlich auch durch die Adaption des Erwerbungs-
profils an den akuten Literaturbedarf ein wichtiges Funk-
tionselement der Umsetzung der Ziele des Nationalsozia-
lismus waren. Das kann im Rahmen der aktuellen 
Projektförderung durch die Arbeitsstelle für Provenienzfor-
schung9 nur konstatiert, aber nicht weiterverfolgt werden. 
Doch stellen sich angesichts des Befundes drängende Fra-
gen zur Infrastruktur der Literaturversorgung in Verbin-
dung mit der Provenienzforschung. Zu klären ist, welche 
Bibliotheken an der Literaturbeschaffung und -distribution 
zum Zweck der sogenannten medizinischen Versuche in 
den Konzentra tionslagern und anderen Einrichtungen 
beteiligt waren und was die Korrespondenzen über Mitwis-
sen und Mitwirkung der Akteure aussagen. Zu klären ist 
auch, ob und in welchem Umfang der Bedarf der Versuchs-

»… spreche ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aus«: Leihbestellung des 
SS-Standortarztes Dr. med. Waldemar Hoven an die Thüringische Landes-
bibliothek Weimar, 23.11.1942, KSW/GSA 150/B 709
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labore an natur- und technikwissenschaftlicher Literatur 
über die Bibliotheken durch Beschlagnahmen und Beutegut 
gedeckt wurde. Solche die Provenienzrecherche begleitende 
Kontextforschung zeichnet ein Bild der funktionalistischen 
Auffassung der Verwaltungsapparate, die den Akteuren 
offenbar jederzeit die Abspaltung gleich welcher Inhalte 
von der Handlungs praxis erlaubten. 

Polizeiliche Ausweise für Bibliothekare und Lehrer  . . . . . . 
Verwaltungshandeln, das sich im beflissen wie pedantisch 
ausgeführten Verfügen von Zensurmaßnahmen und Ver-
botsregeln äußerte, ging auch der Vernichtung ganzer Bib-
liotheken politischer und kultureller Vereinigungen 
1933/34 in Thüringen voraus. Ein 2013 abgeschlossenes 
Projekt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar hat 
die Vorgeschichte der Bibliotheken der Arbeiterbewegung, 
die Umstände und Praktiken ihrer Beschlagnahme und Ver-
bringung erforscht.10 Werner Schroeder konnte im Zuge 
der Archivrecherchen Kataloge und oft auch die Beschlag-
nahmelisten vieler heute vergessener Vereine ausfindig 
machen und insbesondere auch die Ablauforganisation der 
Verwaltungen von der Planung über die Steuerung bis zur 
Umsetzung der Verbote aufhellen. 

Ziele der Beschlagnahmen von Büchern und Vermögen 
waren Einrichtungen wie das Arbeiterheim in Allstedt (115 
Bände), das Gewerkschaftskartell in Eisenach (3.296 
Bände), der SPD Radfahrverein in Mackenrode (1 Buch), 
der Verband Deutscher Buchdrucker in Meiningen (67 
Bände), die Ortsgruppe des Holzarbeiterverbandes in 
Mühlberg (Bücherschrank), der Deutsche Arbeiter-Absti-
nenten-Bund in Nordhausen (12 Bände), die Bibliothek der 
Freidenker in Treben (14 Bände), der SPD Ortsverein in 
Hesserode (110 Bücher an NS-Kulturgemeinde Weimar), 
die SPD Ortsgruppe in Öpitz (9 Bände an Parteibüro der 
NSDAP), der Arbeitergesangsverein Sängerkranz in Bad Thal 
(16,70 RM), der Arbeiteranglerverein in Dippach (6,05 
RM), der Arbeitertheater- und Sportbund in Ifta (137,51 
RM), der Turnverein Freiheit in Mosbach (1,90 RM).11 Die 
bunte Vielfalt und enge Verflechtung der Vereine mit dem 
Gemeinde- und Dorfleben forderten die staatlichen Institu-
tionen zur Entwicklung eines umfassenden Konzepts der 
Erfassung, Verwertung oder Vernichtung der Büchersamm-
lungen heraus. 

In dem gegen die Vereinigungen gerichteten Verfol-
gungs- und Zerstörungsprozess kam der Landesbibliothek 
in Weimar und der Freien und Landesbücherei Gera sowie 
der Universitätsbibliothek Jena eine Leitfunktion zu. Als 
Fachzentren lieferten sie einerseits die konzeptionellen 
Vorarbeiten für die Verbots- und Zensurerlasse; als Mittel-
instanzen der Landesbürokratie sorgten sie andererseits für 
die Umsetzung der Erlasse im Auftrag des Volksbildungs-
ministeriums. In Form von Listen markierten sie die Ziel-
bibliotheken und dirigierten Hand in Hand mit den Polizei-
behörden die Verwertung der beschlagnahmten Bestände, 
die zum Teil für den Aufbau von Verbots- und Gegnerbib-
liotheken genutzt wurden. Das Engagement ging so weit, 
dass Bibliothekare und Lehrer, ausgestattet mit polizeili-
chen Ausweisen, Buchhandlungen, Zeitungskioske und 
Leihbibliotheken nach verbotener Literatur durchsuchten.12 

Im Zusammenspiel von Polizeibehörden und landesbib-
liothekarischem Verwaltungshandeln wurden rund 250 
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Arbeiterbibliotheken in Thüringen zerstört. In der Regel 
wurden die Bücher verbrannt oder eingestampft, wenige 
Exemplare als Referenzliteratur eingearbeitet.13 Von einem 
Gesamtbestand von 113.000 Bänden sind heute weniger als 
1.000 Bände in Bibliotheken in Weimar, Jena und Leipzig 
nachweisbar. In administrativer Konsequenz wurden For-
men solcher Maßregelung bis in die Gegenwart fortgesetzt: 
Viele beschlagnahmte Bände in Weimar tragen einen roten 
Punkt auf dem Bucheinband, ein 1935 eingeführtes Sekre-
tierungsmerkmal, das auch für in der DDR indizierte Titel 
bis 1990 beibehalten wurde.14

Die Klassik Stiftung Weimar mit ihren mehr als 20 
Museen, dem Goethe- und Schiller-Archiv und der Herzo-
gin Anna Amalia Bibliothek hat seit 2009 mehrere Recher-
cheprojekte aufgelegt, die mit Mitteln der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert 
wurden. Seit 2005 konnten sieben Restitutionsfälle abge-
schlossen werden. Die Stiftung hat Provenienzklärung und 
Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kul-
turgut als langfristige Aufgaben in ihr Leitbild aufgenom-
men und Anfang 2014 einen Fachbeirat berufen, der die 
interne Arbeitsgruppe Provenienzforschung berät, evaluiert 
und fortbildet. 

Jürgen Weber
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Provenienzspuren: Beschlagnahmtes 
Buch aus dem Besitz der SPD Orts-
gruppe Probstzella, »am 10. September 
1931 zugeeignet durch Gustav Hennig 
(Tinz)«, am 4.4.1934 von der Thüringi-
schen Landesbibliothek Weimar als 
»Geschenk« inventarisiert, KSW/HAAB 
Soz 722. Hennig (1868–1948), Arbei-
terbibliothekar und Publizist, war 
1919–1923 Leiter der Heimvolkshoch-
schule Schloss Tinz bei Gera, die im 
März 1933 von den Nationalsozialisten 
verboten wurde. 

Verwaltungshandeln der Thüringi-
schen Landesbibliothek Weimar: 
Beschlagnahmtes Buch aus dem 
Besitz des Sozialdemokratischen Ver-
eins, Ortsverwaltung Dorna für Reuss 
j.L., am 4.4.1934 als »Geschenk« 
inventarisiert und mit einem roten 
Punkt als zensiert markiert. KSW/
HAAB Soz 74 [7]


